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Pressemitteilung 

 
Landratsamt schränkt Kundenverkehr ein 

Dringender Appell: Erledigungen im Landratsamt möglichst per Mail oder Telefon 

 

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen folgt den Empfehlungen des Bundes und des 

Freistaates Bayern, wonach auf Sozialkontakte möglichst verzichtet werden soll, um das Risiko 

einer Infektion für Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gering wie 

möglich zu halten. Deshalb bleiben zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs des Landratsamts 

die Gebäude und Dienststellen des Landratsamts ab sofort bis auf weiteres für den 

Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen. Dies gilt insbesondere auch für die Zulassungsstelle 

in Farchant. Hier können begründete Anträge bis auf weiteres für folgende Bereiche über E-Mail 

gestellt werden: KFZ-Zulassungsstelle zulassung@lra-gap.de, Führerscheinstelle 

fahrerlaubnis@lra-gap.de, Straßenverkehr stvo@lra-gap.de. Es werden denn individuell Termine 

vergeben. Im Bereich der erweiterten Zuständigkeit für die Zulassung von Fahrzeugen ist mit 

Einschränkungen zu rechnen. Für telefonische Auskünfte stehen folgende Telefonnummern zur 

Verfügung: KFZ-Zulassungsstelle 08821 / 751-356, Führerscheinstelle 08821 / 751-396, 

Straßenverkehr 08821 / 751-354. 

 

Die Bürger werden eindringlich gebeten, ihre Anliegen möglichst telefonisch, schriftlich oder per E-

Mail mit dem zuständigen Sachbearbeiter (www.lra-gap.de) zu klären. Persönliche Vorsprachen im 

Landratsamt sind nur noch in zwingenden Fällen und nur nach vorheriger Vereinbarung 

(telefonisch, schriftlich oder per E-Mail) möglich.  

 

Ausgenommen von dieser Regelung ist die Auszahlung der Leistungen an Asylbewerber, die 

weiterhin an den festgelegten Stichtagen vor Ort im Landratsamt erfolgt.  

 

Das Museum Werdenfels ist als Einrichtung des Landkreises für Besucherinnen und Besucher 

komplett geschlossen. 

 

 

  

 

 


